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Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Datenschutz-
Grundverordnung für die Gewinnung von Wahlhelfern 

für die Europa- und Kommunalwahl am 09.06.2024 
 

 

1 Verantwortlicher: Gemeindeverwaltung Weischlitz 

Hauptamtsleiterin 

Am Alten Gut 3 

08538 Weischlitz 

E-Mail: 

gemeinde@weischlitz.de 

Telefon: 

037436/917-0 

2 Datenschutzbeauftragte/r: Datenschutzbeauftragter der Gemeinde 
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen - KISA 

Roman Kempter 

datenschutz@weischlitz.de 

E-Mail: 

datenschutz@weischlitz.de 

Telefon: 

0351/86652-449 

3 Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 

Gewinnung von Wahlhelfern für die Europa- und Kommunalwahl 
am 09.06.2024 

4 Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten: 

§ 10 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 

Kommunalwahlgesetz, Europawahlgesetz und jeweilige Verord-
nungen" 

5.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Ein-
richtungen oder anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja                                          nein 

5.2 nur 
falls 
Nr. 
5.1 
ja: 

Angabe der Emp-
fänger oder Kate-
gorien der Empfän-
ger der personen-
bezogenen Daten: 

 

6 Dauer der Speicherung o-
der Kriterien für die Festle-
gung der Dauer der Spei-
cherung: 

bis zur anstehenden Wahl und darüber hinaus bis zur Freigabe 
des Wahlergebnisses 

7 Ihre Rechte als betroffene 
Person: 

 

 

 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
folgende Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene 
Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbe-
zogene Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Da-
tenschutz-Grundverordnung) 
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 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung) 

8 Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das 
Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Aufsichts-
behörde ist 

Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Devrientstraße 5 
01067 Dresden. 

9.1 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation 
übermittelt werden. 

 ja                                          nein 

falls ja: Die Übermittlung erfolgt an  

9.2 nur 
falls 
Nr. 
9.1 
ja: 

Es liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 der Datenschutz-Grundverord-
nung vor, mit dem die EU-Kommission beschlossen hat, dass das Drittland/die interna-
tionale Organisation ein angemessenes Datenschutzniveau bietet. 

 ja                                          nein 

9.3 nur 
falls 
Nr. 
9.1 ja 
und 
9.2 
nein: 

Es liegen geeignete und angemessene Garantien für die Übermittlung der personenbe-
zogenen Daten vor. 

 Eine Kopie dieser Garantien können Sie unter folgender Adresse anfordern: 
 

 Informationen über die geeigneten und angemessenen Garantien sind verfügbar 
     unter: 

10.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 ja                                          nein 

falls ja: Rechtsgrundlage ist  

10.2 nur 
falls 
10.1 
ja: 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen: 

 ja                                          nein 

10.3 nur 
falls 
Nr. 
10.2 
ja: 

Die Verpflichtung 
bezieht sich auf fol-
gende personenbe-
zogene Daten: 

 

Die Nichtbereit-stel-
lung der personen-
bezogenen Daten 
hat zur Folge: 

 

10.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist vertraglich vereinbart.  

 ja                                          nein 
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10.5 nur 
falls 
Nr. 
10.4 
ja: 

Die vertragliche 
Vereinbarung be-
zieht sich auf fol-
gende personen-
bezogene Daten: 

 

Die Nichtbereit-stel-
lung der personen-
bezogenen Daten 
hat zur Folge: 

 

10.6 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für einen Vertragsabschluss  
erforderlich. 

 ja                                          nein 

10.7 nur 
falls 
Nr. 
10.6 
ja: 

Die Nichtbereitstel-
lung der personen-
bezogenen Daten 
hat zur Folge: 

 

11.1 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 ja                                          nein 

11.2 nur 
falls 
Nr. 
11.1 
ja: 

Nachfolgend werden Sie über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die Auswir-
kungen dieser Verarbeitung für Sie informiert: 

 

 


